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SCHREIBEN VON [STABFUEHRER UND RAT DER STADT] ZUG [AN SCHULTHEISS
UND RAT VON LUZERN]

Ihr Läuferbote habe ihnen den im Streit zwischen ihnen , der

Stadt , und dem Aeusseren Amt wegen des Beisitzes des Ammanns
im [Stadt - ] Rate von den kath . Orten gefällten Schiedsspruch
überbracht . Zuvor aber hätten sie schon eine Kopie davon , vor
allem den Hauptpunkt betreffend , erhalten , und ihre Ehrengesand¬
ten hätten sie auch mündlich orientiert , worauf die Bürger¬
schaft sowie die Obrigkeit den Schiedspruch angenommen habe.
Für die Uebersendung des Spruches wie auch für die Mühe und
Arbeit der kath . Orte im Zusammenhang mit diesem Streit möchte



man sich herzlich bedanken und versichern , bei entsprechender

Gelegenheit Gegenrecht halten zu wollen.

Sie selber hätten keinen andern Wunsch , als mit dem Aeussern

Amt in Freundschaft und Liebe zu leben , doch habe man - sei doch

keine Besserung zu spüren - in dieser Hinsicht keine allzu gros¬

sen Hoffnungen.

Ueber die im Schiedsspruch ausgeschlossenen Geschäfte - näm¬

lich die Zinsen , Zehnten , Rechnungen , auch die Gebote und Ver¬

bote in der Stadt und deren Vogteien betreffend - , bei welchen

der Ammann kein Mitspracherecht haben sollte , würden sie dem¬

nächst einen Ratstag abhalten . In allen übrigen Angelegenhei¬

ten aber solle dem Ammann der Beisitz zugestanden werden.

Sollte inskünftig jemand aus dem Aeusseren Amt bei ihnen vor¬

sprechen wollen , so sollten sie diesem nicht sofort Audienz ge¬

währen und Glauben schenken , sondern ihn zur Ruhe weisen , damit

nicht unnötige Klagen zu behandeln seien.

Kopie , von Stadtschreiber Konrad III . Zurlauben
AH 24 , 185- 186 - Blatt 186V leer
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